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18. Mai 2006

Aufgrund der Beschlüs-
se der Fachbereichsräte 
der Fachbereiche 3 - 11 
und des Gemeinsamen 
Prüfungsausschusses 
der an dem Abschluss 
Magister Artium/ Magis-
tra Artium beteiligten 
Fachbereiche vom 
07.11.2005 wird die 
Ordnung zur Erlangung 
des akademischen 
Grades eines Magister 
Artium (M.A.)/ einer 
Magistra Artium (M.A.) 
vom 12.01.1994 (ABl. 
4/94, S. 243 ff.) zuletzt 
geändert am 09.05.2005 
(StAnz. 19/2005, S.1636 
ff) wie folgt geändert: 
 
Genehmigt mit Erlass vom 
9. März 2006, Az.: 
422/00/10.008-(0001)-
III1.4 
 
 

Artikel I 

 
 
1. Der Anhang „I. ZUGELAS-
SENE HAUPT- UND NEBEN-
FÄCHER“ wird wie folgt geän-
dert: 
 
a) Unter „1. Fächer, die als 

Haupt- und Nebenfach 
wählbar sind“ ist beim 
Eintrag „Fachbereich Psy-
chologie und Sportwissen-
schaften (Fb 5)“ hinter 
„Sportwissenschaften“ 
zu ergänzen: 

 
„(letzte Aufnahme WS 
2005/2006)“ 
 

b) Unter „1. Fächer, die als 
Haupt- und Nebenfach 
wählbar sind“ ist beim 
Eintrag „Fachbereich E-
vangelische Theologie (Fb 
5)“ hinter „Islamische 
Religionswissenschaft“ 
zu ergänzen: 

 
„(nur als Hauptfach)“ 
 
 

c) Unter „1. Fächer, die als 
Haupt- und Nebenfach 
wählbar sind“ ist beim 
Eintrag „Fachbereich 
Sprach- und Kulturwissen-
schaften (Fb 9)“ bei den 
Fächern „Kulturan-
thropologie und Eu-
ropäische Ethnologie “, 
„Phonetik“, „Verglei-
chende Sprachwissen-
schaft“, „Ostslavische 
Philologie“, „West- und 
Südslavische Philolo-
gie“ , „Orientalistik“, 
„Turkologie“ und „Af-
rikanische Sprachwis-
senschaften“ zu ergän-
zen: 

 
„Kulturanthropologie 
und Europäische Eth-
nologie (letzte Auf-
nahme WS 2004/2005) 
Phonetik (letzte Auf-
nahme SS 2004) 
Vergleichende Sprach-
wissenschaft (letzte 
Aufnahme SS 2005) 
Ostslavische Philologie 
(letzte Aufnahme WS 
2004/2005) 
West- und Südslavische 
Philologie (letzte Auf-
nahme WS 2004/2005) 
Orientalistik (letzte 
Aufnahme WS 
2005/2006) 
Turkologie (letzte Auf-
nahme WS 2005/2006) 
Afrikanische Sprach-
wissenschaft (SS 2005)“ 
 

d) Unter 2. Fächer, die nur 
als Nebenfächer wählbar 
sind ist bei den Fächern  
„Geographie“, „Sport-
medizin“ und „Arbeits-
lehre“ zu ergänzen: 

 
„Geographie (letzte 
Aufnahme WS 2005/ 
2006) 
Sportmedizin (nur zum 
Hauptfach Sportwissen-
schaften Fb 5) (letzte 
Aufnahme WS 2004/ 
2005) 
Arbeitslehre (Fb 3) 
(letzte Aufnahme SS 
2004)“ 

 
e) Unter 2.Fächer, die nur 

als Nebenfächer wählbar 
sind, ist neu einzufügen: 

 
„Kulturanthropologie 
und Europäische Eth-
nologie B.A. – Studium 
und Prüfung nach Maß-
gabe der Bachelorord-
nung (Nebenfach) 
 
Empirische Sprachwis-
senschaft B.A. - Stu-
dium und Prüfung nach 
Maßgabe der Bachelo-
rordnung“ (Nebenfach) 

 
 
2. Der Anhang „II. VORGE-
SCHRIEBENE UND ODER 
AUSGESCHLOSSENE FÄ-
CHERKOMBINATIONEN“ 
wird wie folgt geändert: 
 
Beim Fachbereich Evangeli-
sche Theologie (FB 6) Studien-
richtung Islamische Religi-
onswissenschaft muss es rich-
tig heißen: 
 
„Islamische Religionswis-
senschaft muss mit Jüdisch-
Christlicher Religionswis-
senschaft im Haupt- oder 
Nebenfach studiert werden. 
Islamische Religionswissen-
schaft kann nicht mit Verglei-
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chender Religionswissenschaft 
im Haupt- oder Nebenfach 
studiert werden.“ 
 
3. Der Anhang „III. ZWI-
SCHENPRÜFUNG“ wird wie 
folgt geändert: 
 
a) Unter dem Eintrag 

„Fachbereich Neuere Phi-
lologien (Fb 10)“ wird 
beim Text Anglistik der 
letzte Satz ersatzlos ge-
strichen. 

 
b) Unter dem Eintrag 

„Fachbereich Neuere Phi-
lologien (Fb 10)“ wird 
beim Text Amerikanistik 
der letzte Satz ersatzlos 
gestrichen. 

 
 
 

Artikel II 
 
 
Inkrafttreten und Übergangs-
regelung 
 
Die Änderungen treten am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger für das Land 
Hessen in Kraft. 
 
 
 
Ein begonnenes Magisterstudi-
um kann innerhalb der Regel-
studienzeit und der vorge-
schriebenen Prüfungsphase 
nach den bisherigen Rege-
lungen zu Ende geführt wer-
den. Über darüber hinaus-
gehende Ausnahmen im Ein-
zelfall entscheidet der Gemein-
same Prüfungsausschuss. 
 
 
Frankfurt am Main, den 24. 
April 2006 
 
 

Prof. Dr. Rainer Voßen 
Vorsitzender des Gemeinsamen 
Prüfungsausschusses 

 

Impressum  
UniReport aktuell erscheint unregelmäßig und 
anlassbezogen als Sonderausgabe des UniRe-
port. Die Auflage wird für jede Ausgabe separat 
festgesetzt. 
 
Herausgeber Der Präsident der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main 
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